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 /  FN Bei freiwilliger Mitgliedschaft ist auch die Basisrente beitragspflichtig. 

Einleitung

Für eine Familie ist eine Hinterbliebe-
nenvorsorge für den Todesfall eines 
Einkommensbeziehers von größter Be-
deutung. Neben dem tiefgreifenden 
persönlichen Verlust sind meist auch er-
hebliche wirtschaftliche Einbußen zu 
befürchten. Diese schränken in der Fol-
ge nicht nur den Alltag ein, sondern ge-
fährden auch langfristige finanzielle 
Planungen. 

So können beispielsweise die weitere fa-
miliäre Versorgung, eine Ausbildung oder 
ein Studium von Kindern oder die Finan-
zierung einer Immobilie gefährdet sein. 

Gesetzliche Versorgungen gewähr-
leisten oft nur den Ersatz von Unter-
haltsansprüchen, nicht jedoch die 
Beibehaltung des gewohnten Lebens-
standards. So werden nahezu alle 
Einkünfte auf gesetzliche Hinterbliebe-
nenleistungen angerechnet. 

Auch eventuell bestehende Ansprüche 
auf Waisenrenten mindern eine verblei-
bende Lücke nicht wesentlich, da diese 
Leistungen eher gering ausfallen.

Je nach Lebenslage sollten die abzusi-
chernden Versorgungslücken gegebe-
nenfalls getrennt voneinander betrachtet 
werden, um individuelle Lösungen zu de-
ren Schließung zu finden.

Die private Versorgung ist hier eine ratsa-
me Ergänzung und für Freiberufler unter 
Umständen oder für Selbstständige oft 
die einzige Absicherungsmöglichkeit.
 
Ein Ehepaar mit Kindern hingegen benö-
tigt für den Fall des Todes des Hauptver-
dieners eine Hinterbliebenenversorgung, 

um die entstehende Versorgungslücke 
zu schließen.

Grundsätzlich ist jedoch der individuel-
le Bedarf zu prüfen, der je nach Lebens-
situation ganz unterschiedlich sein kann.

Gründe für eine Hinterbliebenenabsicherung

Die Gründe einer benötigten Hinterblie-
benenversorgung können sehr vielfältig 
sein. Kümmert sich in einer Familie bei-
spielsweise ein Elternteil vorwiegend 
um die Kindererziehung, während der 
Partner das familiäre Haupteinkommen 
erzielt, ist dessen Tod möglicherweise 
zusätzlich eine Gefährdung der finanzi-
ellen Existenz.

Der Kauf eines Hauses ist in den meisten 
Fällen nur durch eine Finanzierung mög-
lich. So muss sichergestellt werden, dass 
bis zum Finanzierungsende ausreichen-
de Mittel zur Verfügung stehen.

Auch der finanzielle Aufwand für die 
Ausbildung von Kindern sollte nicht un-
berücksichtigt bleiben. Bei einem Studi-

um kann die Dauer durchaus ungewiss 
sein. Oder ist der Ausbildungsstandort 
nicht der Heimatort, ist gegebenenfalls 
eine Unterkunft zu mieten.

Zudem können sich Geschäftspartner ei-
ner Unternehmung gegenseitig beispiels-
weise zum Schutz von Firmenwerten 
absichern. Auch können durch entspre-
chende Absicherung Erbansprüche von 
Hinterbliebenen bedient werden, ohne 
das die Fortführung des Geschäfts ge-
fährdet ist. 

Warum eine  
Hinterbliebenenversorgung?

 / Verlust des Haupteinkommens bei 
Tod des Hauptverdieners

 / Gefährdung der finanziellen  
Existenz

 / Sicherstellung der Mittel für Haus
finanzierung

 / Verfügbarkeit ausreichender  
Mittel bis zum Finanzierungsende

 / Finanzierung der Ausbildung von 
Kindern

 / Ungewisse Studiendauer
 / Notwendigkeit einer Unterkunft 

am Ausbildungsort

 / Absicherung von Geschäftspartnern
 / Schutz von Firmenwerten
 / Bedienung von Erbansprüchen 

ohne Gefährdung der Geschäfts-
fortführung
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Gesetzliche Hinterbliebenenabsicherung

Eine wichtige Aufgabe der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist die finanzielle Ab-
sicherung von Hinterbliebenen eines Ver-
sicherten. Dafür werden verschiedene 
Leistungen bereitgestellt. 

Zu den Renten wegen Todes zählen:

 / Witwen- und Witwerrente
 / Waisenrente
 / Erziehungsrente

Witwen und Witwerrente
Die gesetzliche Rentenversicherung er-
setzt Hinterbliebenen nach dem Tod des 
Ehepartners wegfallende Unterhaltsan-
sprüche. Die Höhe der Witwenrente ist 
abhängig von der Höhe der Rentenan-
sprüche des Verstorbenen. 

Die Hinterbliebenenrente dient im Sinne 
des Gesetzes als Einkommensersatz für den 
Lohn des verstorbenen Ehepartners, soweit 
diese nicht durch eigene Einnahmen aufge-
fangen werden können.

Gemäß § 46 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches 
VI (SGB VI) erhält der Hinterbliebene eine 
große Witwenrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung, wenn durch den Ver-
storbenen die allgemeine Wartezeit von 5 
Jahren erfüllt ist, die Ehe mehr als ein Jahr 
bestanden hat und nicht erneut heiratet.

Zu unterscheiden ist nach einer kleinen 
und einer großen Witwenrente. Personen 
im Alter von über 46 Jahren und 2 Mona-
ten (im Jahr 2024), Erwerbsgeminderte 
oder Erziehende mit eigenem Kind oder 

einem Kind des Verstorbenen erhalten 
eine große Witwenrente. Hinterbliebene, 
die diese Eigenschaften nicht aufweisen, 
erhalten eine kleine Witwenrente. 

Zur Bestimmung der großen Hinterblie-
benenrente wird der Rentenanspruch mit 
dem Faktor 0,55 multipliziert, wenn die 
Ehe nach 2002 geschlossen wurde (neu-
es Recht). Zusätzlich wird gegebenenfalls 
ein Kinderzuschlag gewährt und die Ren-
te wird dauerhaft geleistet. Wurde die Ehe 
vor 2002 geschlossen und einer der Part-
ner ist vor dem 02.01.1962 geboren, wird 
der Rentenanspruch mit dem Faktor 0,6 
multipliziert (altes Recht). 

Die Höhe der kleinen Hinterbliebenenrente 
beträgt 25 % des Rentenanspruchs des Ver-

Beispiel:

Ein Durchschnittsverdiener mit einem monatlichen Einkommen von zuletzt 3.780 EUR, ca. 2.820 EUR netto  
(verheirateter Alleinverdiener, 2 Kinder) verstirbt nach 34 Jahren durchschnittlicher Beitragszahlung mit 54 Jahren. 

Eine große Witwenrente und 2 Halbwaisenrenten ersetzen hier ca. 50 % des Familieneinkommens.

2.820 
EUR

870 EUR

316 EUR

316 EUR

601 EUR

601 EUR

395 EUR

Netto-Familien- 
einkommen

Große Witwen- 
rente und Halb-
waisenrente

Vollwaisenrente Kleine  
Witwenrente

Waisenrente (Voll: Beide Elternteile sind verstorben; 
Halb: Ein Elternteil ist verstorben

Witwenrente (große/kleine)

§ Altes Recht (Heirat vor 2002) § Neues Recht (Heirat nach 2002)

Kleine 
Witwenrente

Große 
Witwenrente

Kleine 
Witwenrente

Große 
Witwenrente

Prozentsatz der Rente 
des Verstorbenen 25 % 60 % 25 % 55 %

Zeitliche Begrenzung Ja Nein Ja, 2 Jahre Nein

Kinderzuschlag Nein Nein Ja Ja



Industrie-Pensions-Verein e.V. Partner von BDI und BDA

storbenen. Auch hier wird gegebenenfalls 
ein Kinderzuschlag gewährt. Nach neuem 
Recht wird die kleine Hinterbliebenenrente 
jedoch nur maximal 2 Jahre geleistet.

Eine Hinterbliebenenrente wird dagegen 
nur solange geleistet, wie tatsächlich Be-
darf besteht. Das heißt, Verdienste werden 
fortan berücksichtigt. Angerechnet wer-
den Einkommen, die das 26,4-fache des 
aktuellen Rentenwerts übersteigen. Der 
Rentenwert beträgt derzeit seit Juli 2024 
39,32 EUR. Eine Anrechnung findet somit 
ab einer aktuellen Einkommenshöhe von 
1.038,05 EUR (26,4 x 39,32 EUR) statt. Dar-
überhinausgehendes Einkommen wird zu 
40 % angerechnet.

Im sogenannten Sterbevierteljahr ist ge-
regelt, dass in den ersten drei Monaten, 
nachdem der Versicherte verstorben ist, 
die Hinterbliebenenrente in voller Höhe 
des Altersrentenanspruchs des Versicher-
ten geleistet wird. In diesem Zeitraum fin-
det keine Einkommensanrechnung statt.

Zu den Einkommen zählen unter anderem 
Ruhegehälter und vergleichbare Bezü-
ge. Auch zu berücksichtigen sind Vermö-
genseinkommen, wie Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung sowie Kapi-
taleinkünfte. 

Ein Anspruch auf eine Hinterbliebe-
nenrente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung besteht nur solange, wie der 
Hinterbliebene nicht wieder geheira-
tet hat. Unter Umständen wird eine Ab-
findung geleistet. Im Falle einer großen 
Witwenrente wäre dies das 24-fache der 
monatlichen Rente.

Wird die erneute Ehe beendet, wür-
de der Anspruch auf die Hinterbliebe-
nenrente aus der dann vorletzten Ehe 
wieder aufleben. Ansprüche der dann 
letzten Ehe würden angerechnet wer-
den. Dauerte die letzte Ehe nicht länger 
als zwei Jahre, würde auch die Abfin-
dung mit entsprechendem Anteil ange-
rechnet werden.

Waisenrente
Verstirbt ein Elternteil oder sogar beide, 
haben hinterbliebene Kinder Anspruch auf 
eine Waisenrente. Die Rente wird bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres geleistet. 
Befindet sich das Kind anschließend noch 
in einer beruflichen Ausbildung, wird die 
Rente sogar bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres geleistet.

Hat der Verstorbene die allgemeine War-
tezeit von 5 Jahren erfüllt, erhält das Wai-
senkind 10 % der Rentenansprüche des 

Verstorbenen. Im Fall einer Vollwaisen-
rente werden sogar 20 % geleistet.

Darüber hinaus wird ein Zuschlag ge-
währt, der sich anhand zurückgelegter 
rentenrechtlicher Zeiten des Verstorbe-
nen berechnen lässt.

Erziehungsrente
Die Erziehungsrente ersetzt den Unter-
halt des verstorbenen Expartners. Nach 
dessen Tod erhalten Geschiedene eine 
Rente aus der eigenen Versicherung, 
wenn sie nicht wieder geheiratet haben 
und ein eigenes oder ein Kind des Ver-
storbenen erziehen und die allgemei-
ne Wartezeit von 5 Jahren erfüllt ist. Die 
Rente wird bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres des Kindes gezahlt.

Die Höhe entspricht der Höhe einer ei-
genen Erwerbsminderungsrente. Wie bei 
der Hinterbliebenenrente wird auch bei 
der Erziehungsrente eigenes Einkommen 
angerechnet. 

Auch Versorgungswerke gewähren grund-
sätzlich Hinterbliebenenleistungen. Meist 
in Höhe von 60 % der laufenden Rente 
oder Anwartschaft.
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Versicherungsprodukte

Zur Absicherung des Todesfallrisikos bie-
ten sich alle Risikoversicherungen sowie 
Kapitallebensversicherungen mit Todes-
fallleistung an.

Risikolebensversicherung  
(temporär oder lebenslang)
Bei einer Risikolebensversicherung wird 
in der Regel nur das Todesfallrisiko abge-
deckt. Im Todesfall innerhalb des Versi-
cherungszeitraums wird die vereinbarte 
Versicherungssumme ausgezahlt. Die-
ser Betrag sollte dem benötigten Versor-
gungskapital im Todesfall entsprechen. Im 
Erlebensfall wird vom Versicherer gewöhn-
lich keine Zahlung geleistet. Daher sind die 
Versicherungsbeiträge relativ gering und 
die Versicherung eignet sich besonders als 
preiswerte Hinterbliebenenvorsorge.

Die Versicherungssumme sowie die Lauf-
zeit sind in der Regel frei wählbar.

Die Risikolebensversicherung kann auch 
mit einer Zusatzversicherung kombiniert 
werden, zum Beispiel einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung. 

Restschuldversicherung 
Eine Variante der Risikolebensversiche-
rung ist die Restschuldabsicherung, mit 
der zum Beispiel die Finanzierung eines 
Eigenheims abgesichert werden kann. 
Bei der Restschuldabsicherung fällt die 
Versicherungssumme im Gleichklang mit 
der sich mindernden Restschuld. 

Sterbegeldversicherung
Eine lebenslängliche Todesfallversiche-
rung wird fast nur als Sterbegeldversi-
cherung vereinbart. Im Gegensatz zur 
zeitlich begrenzten Risikolebensversiche-
rung deckt sie das Todesfallrisiko bis zum 
Lebensende ab. 

Verbundene Leben
Sind beide Partner berufstätig und glei-
chermaßen für das Haushaltseinkom-
men verantwortlich, kommt speziell die 
Kapitalversicherung auf verbundene Le-
ben in Frage. Die Versicherungssumme 
wird ausgezahlt, sobald der erste der 
beiden verstirbt.

Hinterbliebenenvorsorge als  
Zusatzbaustein anderer Produkte
Ein Hinterbliebenenschutz kann auch 
als Zusatzbaustein in andere Vorsorge-
produkte eingeschlossen werden. Es ist 

jedoch zu beachten, dass mit der Haupt-
versicherung zumeist ein anderes Ver-
sorgungsziel primär erreicht werden soll.

Basis-Rente
Die Basis-Rente ist grundsätzlich nicht 
frei vererbbar und kann im Todesfall der 
versicherten Person nur an Ehepartner 
oder Kinder geleistet werden. So wird in 
der Ansparphase das angesparte Kapi-
tal als Hinterbliebenenrente gezahlt. In 
der Rentenphase verfällt das noch nicht 
ausgezahlte Kapital zugunsten der Versi-
chertengemeinschaft. Ist jedoch eine Ren-
tengarantiezeit vereinbart, während der 
der Versicherte verstirbt, wird die Rente an 
den Ehepartner oder die Kinder bis zu de-
ren Ende weiter geleistet. 

Zusätzlich kann in der Basis-Rente eine 
Hinterbliebenenrente in prozentualer Ab-
hängigkeit der Rente der Hauptversiche-
rung vereinbart werden. 

Riester-Rente
Bei der Riester-Rente kann im Todesfall das 
angesparte Kapital inklusive der staatlichen 
Zulagen an einen eigenen Vertrag des Ehe-
partners übertragen werden. Wie in der 
Basis-Rente können auch eine Rentenga-
rantiezeit oder eine Hinterbliebenenrente 
vereinbart werden. In diesem Fall müssen 
jedoch die Zulagen zurückgezahlt werden.

Betriebliche Altersversorgung
Auch in der betrieblichen Altersversorgung 
können Todesfallleistungen vereinbart wer-
den. Jedoch ist hier der steuerliche Rahmen 

zur Anerkennung als betriebliche Altersver-
sorgung zu beachten. So sind grundsätzlich 
Todesfallleistungen nur an die „engsten“ 
Hinterbliebenen zulässig. Leistungen an 
andere Personen dürfen nur als angemes-
senes Sterbegeld gezahlt werden.

Nur bei nach § 40b EStG a. F. pauschal-
versteuerten Direktversicherungen kann 
eine beliebige Person für den Todesfall 
begünstigt werden.

Private Altersversorgung
Die private Altersvorsorge zeichnet sich 
insbesondere durch ihre hohe Flexibili-
tät aus. Ein optionaler Hinterbliebenen-
schutz kann ganz unterschiedlich und 
individuell vereinbart werden.

So kann eine Hinterbliebenenrente im 
prozentualen Verhältnis zur Altersrente 
vereinbart werden. Auch kann für die An-
sparphase eine einmalige Kapitalleistung 
für den Todesfall ausgemacht werden.

Eine berücksichtigte Rentengarantiezeit 
bewirkt, dass nach vorzeitigem Verster-
ben des Rentners die Rente weiterhin an 
einen Bezugsberechtigten geleistet wird. 
Und zwar für den Zeitraum der vereinbar-
ten Rentengarantiezeit abzüglich der be-
reits verstrichenen Rentenzahlungsdauer. 
Alternativ wird das noch nicht verrentete 
Restkapital ausgezahlt.
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Weitere wichtige Optionen des Versicherungsvertrages

Umtauschrecht
Ein mögliches Umtauschrecht ermög-
licht dem Versicherten innerhalb einer 
Frist von meist 10 Jahren, die Umwand-
lung einer Risikolebensversicherung in 
eine kapitalbildende Versicherung. Und 
dies ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Vorgezogene Todesfallleistung
Im Falle einer fortgeschrittenen un-
heilbaren Krankheit, die absehbar zum 
Tod führt, kann die Versicherung schon 
vorher ausgezahlt werden. Über die 
Versicherungsleistung kann dann frei 
verfügt werden.

Erhöhungsoptionen
Bei der Erhöhungsoption, auch Nachversi-
cherungsgarantie genannt, kann meist in 
den ersten Versicherungsjahren die Leis-
tung ohne erneute Gesundheitsprüfung 
bei bestimmen Ereignissen erhöht wer-
den. Anlass kann beispielsweise eine Hei-
rat oder die Geburt eines Kindes sein.

Steuerliche Betrachtung

Ansparphase
Die Beiträge zu eigenständigen privaten 
Lebensversicherungen werden grund-
sätzlich aus versteuertem Nettoeinkom-
men geleistet und werden somit in der 
Ansparphase nicht steuerlich gefördert.

Bei Altverträgen (Versicherungsbeginn 
vor 2005) und Risikolebensversicherun-
gen ist ggf. ein Sonderausgabenabzug für 
sonstige Vorsorgeaufwendungen mög-
lich. Der höchstmögliche Abzugsbetrag ist 
jedoch in aller Regel bereits durch Beiträge 
zur Krankenversicherung ausgeschöpft.

Ist die Hinterbliebenenversorgung als Zu-
satzbaustein an ein anderes Produkt, das 
eher der Altersvorsorge dienlich ist, an-

hängig, richtet sich die Besteuerung der 
Beiträge vollständig nach der entspre-
chenden steuerlichen Förderung diese 
Altersvorsorgeprodukts.

Auszahlung
Die gesetzliche Hinterbliebenenrente 
wird steuerlich wie die Altersrente behan-
delt und ist größtenteils zu versteuern. Je-
doch wird ein konstanter Freibetrag, der 
anteilig an der Rente nach dem Jahr des 
Eintritts bemessen wird gewährt.

Alte Lebensversicherungsverträge mit 
einem Beginn vor 2005 werden zu Leb-
zeiten steuerfrei ausgezahlt, wenn die 
Versicherungsdauer mindestens 12 Jah-
re betrug und 5 Jahre Beiträge gezahlt 

wurden. Sind die Voraussetzungen nicht 
erfüllt, ist die Abgeltungssteuer in Höhe 
von 25 % zu entrichten. Bei jüngeren 
Verträgen wird bei der Auszahlung nur 
die Hälfte des Ertrags individuell ver-
steuert, wenn eine Mindestlaufzeit von 
12 Jahre erreicht wurde und das End-
alter mindestens 60 (bzw. seit 2012 62) 
beträgt. Andernfalls wird auch hier die 
Abgeltungssteuer fällig. Im Todesfall ist 
die Auszahlung einkommenssteuerfrei. 
Der Bezugsberechtigte muss unter Um-
ständen jedoch Erbschaftssteuer zahlen.

Die Leistungen von Risikolebensversiche-
rungen sind grundsätzlich steuerfrei. Sie 
unterliegt jedoch, soweit Freibeträge über-
schritten werden, der Erbschaftssteuer.
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Unterscheiden sich Versicherungsneh-
mer und versicherte Person einer Lebens-
versicherung und wird die Leistung an 
den Versicherungsnehmer ausgezahlt, 

wird keine Erbschaftssteuer fällig. Mit 
zwei sogenannten Überkreuzverträgen 
können beispielsweise Partner gegensei-
tig abgesichert werden.

Ist die Hinterbliebenenleistung an ein 
Altersvorsorgeprodukt anhängig, rich-
tet sich die Besteuerung an der Veranla-
gung des Hauptvertrages aus.

IPVVersorgungsanalyse für Mitglieder

In der IPV-Versorgungsanalyse werden 
die persönlichen Umstände wie die be-
rufliche und familiäre Situation erfasst, 
um im nächsten Schritt die Risiken ab-
schätzen und gewichten zu können.

Die Analyse bietet dann einen Über-
blick über die persönliche Versorgungs-
situation. So kann genauer eingeschätzt 

werden, ob die bisher getroffenen Vor-
sorgemaßnahmen ausreichen.

Die IPV-Versorgungsanalyse ist eine Veran-
schaulichung zum Zeitpunkt der Berech-
nung. Die persönliche Situation sowie die 
wirtschaftlichen und gesetzlichen Bedin-
gungen können sich ständig ändern. 

Wegen des Verzichts auf die Eingabe ei-
nes Rentenanpassungssatzes, die Berück-
sichtigung einer Preissteigerung sowie die 
Prognosen der Wertsteigerungen bereits 
vorhandener Versorgungsbausteine emp-
fehlen wir, die finanzielle Versorgungssitu-
ation alle fünf Jahre überprüfen zu lassen.
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Sie haben noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen weiter!

Robert Reich
Mitgliederberatung
Tel.: 030 206732-143 
E-Mail: reich@ipv.de

www.ipv.de
Tel. 030 2067320 
info@ipv.de

Erfahren Sie mehr in unseren 
weiteren IPVReports!
Berufsunfähigkeit | Private Vorsorge

www.ipv.de/publiktionen

Ansprechpartner



/  Premiumvorsorge 
  mit dem IPV 

Die First-Class-Lösung 
für Ihre Vorsorge!

Alle Infos unter:
Für weitere Informationen 
wenden Sie sich gerne an uns.  
Wir freuen uns über Ihren Anruf.

www.ipv.de
Industrie-Pensions-Verein e. V.
Tel.: 030 206732-0
E-Mail: info@ipv.de

/ Unsere Vorteile 
 im Überblick

/ IPV-Rechtsauskunft
 Ihr neutraler Ansprechpartner zur Vorsorge
Mitglieder erhalten kostenfrei Rechtsauskunft durch  
unsere qualifizierten und neutralen IPV-Berater zu allen:

/ rentenrechtlichen
/ steuerrechtlichen
/ versicherungsrechtlichen
/ arbeitsrechtlichen und
/ insolvenzrechtlichen

Fragen der Alters- und Gesundheitsversorgung.

Unser Newsletter Journal online informiert Sie (ca. 2-4 mal 
im Jahr) per E-Mail über aktuelle Fragen der Alters- und 
Gesundheitsvorsorge, z. B. über gesetzliche Änderungen 
oder Neuerungen.

/ IPV-Tarifvorteil
 Bessere Leistung für IPV-Mitglieder
Erhalten Sie durch Ihre Premiumvorsorge exklusive 
Tarife mit vergünstigtem Versicherungsbeitrag 
bzw. höherer Versicherungsleistung.

Unternehmen profitieren von 
den Vorteilen des Gruppentarifs: 
Arbeitnehmer erhalten somit 
eine höhere Versorgungs- 
 leistung als im Einzeltarif.

/ IPV-Hilfseinrichtungen*

 Der IPV lässt Sie nicht im Regen stehen
Der IPV ist Ihr Ansprechpartner, wenn Sie oder einer Ihrer 
Familien angehörigen von einem Schicksalsschlag betroffen sind 
und Sie dadurch in eine finanzielle Notlage geraten. Wir erarbei-
ten ggf. gemeinsam einen Plan, diese Notsituation zu meistern.

Die IPV-Hilfseinrichtungen können durch zinsfreie 
Darlehen oder temporäre Zuschüsse unterstützen!

Gesundheits-Check:
alles an einem Ort, an einem Tag

/ Ca. 25 Partner-Kliniken
/ Chef- bzw. Facharzt-Betreuung
/ Bevorzugte Terminvergabe
/ Sonderkonditionen

Gesundheitsurlaub: Bleiben Sie fit und entspannt! 
IPV-Mitglieder reisen günstiger mit unserem Partner 
FIT Reisen GmbH.

12,- EUR

Jahresbeitrag

Für

/ IPV-Gesundheitsmanager*

 Das Bonbon für die Gesundheit
Gesundheitsberatung am Telefon: rund um die Uhr, z. B.

/ Medizinische Beratung 
 z. B. ärztliche Zweitmeinung, Infos zu Erkrankungen,  
 Wo finde ich einen Spezialisten?
/ Informationen zu Vorsorgeleistungen
 Welche Vorsorge ist wichtig?
/ Informationen zu Pflegeleistungen

* Exklusiv für unsere privaten M
itglieder

/ IPV-Rechentools
Arbeitgebern und Arbeitnehmern stehen hilfreiche 
Rechentools im Zusammenhang mit der Altersvorsorge 
exklusiv zur Verfügung. 

/ IPV-Krankenversicherungsrechner für Betriebsrenten
/ IPV-Rentenprognoserechner
/ IPV-Basis-Rentenplan PLUS


